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1. Name und Sitz 
 
1.1 Unter dem Namen „VFB Sektion Zürich-Schaffhausen-Glarus“ besteht ein selbständiger 

Verein gemäss ZGB Art. 60 ff unter dem Dachverband „VFB Verein Furka-Bergstrecke“. 
   Im Folgenden wird er abgekürzt als „Sektion“ bezeichnet. 

 
 1.2 Der Sitz der Sektion befindet sich am Wohnsitz des Präsidenten. 

 

2. Zweck 
 

Die Sektion unterstützt den Unterhalt, Aufbau und Bahnbetrieb der historischen Bahnstrecke 

über die Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS. Sie leistet die für den Erfolg des Unterneh-
mens notwendige Fron- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Weiteren koordiniert sie ihre Tätigkeit so-

weit nötig mit dem Dachverband und mit anderen Sektionen. 
 Die Sektion verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.  

 

3. Mitgliedschaft 
 

3.1 Eine Mitgliedschaft in der Sektion kann durch eine Anmeldung, schriftlich oder über Internet, er-

worben werden. Auf ausdrücklichen Wunsch können auch Personen mit Wohnort ausserhalb des 
Sektionsgebietes aufgenommen werden. Eine Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen vom 

Vorstand verweigert werden. Mitglieder der Sektion sind automatisch Mitglieder des Dachverban-
des. 

 
3.2 Ein Übertritt in eine andere Sektion kann jederzeit erfolgen. Eine Meldung an den Mitgliederser-

vice des Dachverbandes genügt. 

 
3.3  Mitglieder-Kategorien 

 

• natürliche Personen - Einzelmitglied  
    - Einzelmitglied auf Lebenszeit 

    - Familien und Ehepaare und Lebensgemeinschaften 

    - Juniorenmitglied bis Alter 26 
 

• juristische Personen - Firmen, Organisationen, Rechtsgemeinschaften des privaten und 

öffentlichen Rechts sowie staatliche und nichtstaatliche Organisationen. 
 Diese Auflistung ist abschliessend. 

  
3.4 Die Mitgliedschaft erlischt beim Tod oder nach erfolglosen Mahnungen wegen Nichtbezahlen der 

Beiträge. Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich auf Ende des Kalenderjahres gekündigt wer-

den. Der Beitrag für das laufende Jahr ist aber noch zu bezahlen. 
 

3.5 Der Jahresbeitrag setzt sich aus dem Sektionsbeitrag und demjenigen an den Dachverband zu-
sammen. Die Höhe beider Beiträge wird von der Delegiertenversammlung des Dachverbandes 

festgelegt. Dieser besorgt das gesamte Inkasso und das Mahnwesen. Bei einem Eintritt nach dem 

30.09. ist für das laufende Jahr kein Beitrag mehr zu entrichten. 
 

3.6 Mitgliederbeiträge sind im Beitragsreglement des VFB (Verein Furka-Bergstrecke) festgelegt. 
 

 

4. Haftung, Vereinsvermögen 



  

 
Für die Verbindlichkeiten der Sektion haftet einzig deren Vermögen. Jede Haftung der Mitglieder 

ist ausgeschlossen, sie haben aber auch keinen Anspruch auf das Sektionsvermögen. 
 

 

 

5. Rechnungsperiode 
 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

6. Organisation 
 

  Die Vereinsorgane sind  A:    Hauptversammlung 

      B:    Vorstand (und Funktionen von Nicht-Vorstandsmitgliedern)  
      C:    Delegierte 

      D:    Revisoren 
 

A Die Hauptversammlung (HV) 
 
 A.1 Befugnisse 

Die HV ist das oberste Organ der Sektion. Die jährliche ordentliche HV findet im Monat März statt. 
Ihre Befugnisse sind: 

   
Reguläre Traktanden 

• Abnahme des Protokolls der letzten HV 

• Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 

• Genehmigung des Budgets 

• Décharge für den Vorstand 

• Wahl des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des Vorstandes 

• Wahl der Delegierten, Ersatz-Delegierten und Revisoren 

   

  Ausserordentliche Traktanden sind Beschlüsse über 
▪ Statutenänderungen 

▪ Anträge von Vorstand oder Mitgliedern 
▪ Auflösung der Sektion 

▪ Ausschluss von Mitgliedern 

 
 A.2 Einberufung  

Es erfolgt keine persönliche Einladung. Diese wird im Vereinsheft mindestens 20 Tage vorher publi-
ziert, wenn notwendig in Nr. 4 des Vorjahres. Es werden dabei allfällige Anträge für ausserordentli-

che Traktanden, die bei Redaktionsschluss vorliegen, publiziert. Eine vollständige Traktandenliste 
wird auf der Website publiziert und muss an der HV vorliegen. 

 

 A.3 Stimmberechtigung 
Alle Mitglieder-Kategorien sind nur mit einer Stimme stimmberechtigt. Eine Stimmrechtsvertretung 

ist ausgeschlossen. VS-Mitglieder haben sich bei Traktanden, die sie selbst betreffen, der Stimme 
zu enthalten. 

 

A.4 Vorsitz  
Der Vereinspräsident oder sein Stellvertreter leitet die HV. Für die Wahl des Präsidenten oder für 

spezielle Traktanden kann auf Antrag ein Tagespräsident gewählt werden. 
 

 A.5 Beschlussfassung 

Die HV kann ausser den regulären nur Traktanden behandeln, die mit der Einberufung publiziert 
wurden.  

Beschlüsse werden mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder, abzüglich die Zahl der Enthal-
tungen, gefasst. Es wird offen abgestimmt, sofern nicht der Vorsitzende oder eine Mehrheit 

schriftliche Abstimmung verlangt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 
 Für die Auflösung des Vereins ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

 

  
A.6 Protokoll 



  

Über die Beschlüsse der HV ist ein Protokoll zu führen. Es ist innerhalb von 30 Tagen zu erstellen 
und vom Protokollführer und dem Präsidenten zu unterzeichnen. Anschliessend wird es im Web 

publiziert und an der nächsten HV zur Annahme empfohlen. Der Präsident bestimmt den Proto-
kollführer. 

  

 
 A.7 Ausserordentliche HV  

Sie ist innert vier Monaten nach Eingang des Antrages auf Durchführung einzuberufen. Ein sol-
cher kann gestellt werden von mindestens 200 Mitgliedern, den Revisoren oder vom VS. Der An-

trag muss 10 Tage vor dem Redaktionsschluss des nächsten Vereinsheftes schriftlich an den VS 

gerichtet werden Die Einberufung erfolgt dann im Vereinsheft mit Angabe der Traktanden. Im Üb-
rigen gelten sinngemäss die Bestimmungen für die ordentliche HV. 

 

B Der Vorstand (VS) 
 

 B.1 Zusammensetzung und Wahl 
Der VS besteht aus dem Präsidenten und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Er wird jährlich 

von der HV für ein Jahr, bis zur  nächsten HV, gewählt, wobei eine Wiederwahl möglich ist.  
Der VS konstituiert sich selbst. 

  
 B.2 Aufgaben 

 - Besorgung der laufenden Geschäfte 

  - Vorbereitung und Durchführung der HV 
  - Vollzug der HV-Beschlüsse 

  - Führung der Sektionsrechnung 
  - Erstellung des Jahresberichtes 

  - Organisation von Veranstaltungen 

  - Publikationen im Vereinsheft und im Internet 
  - Koordination von Arbeitseinsätzen 

 
 B.3 Organisation 

 Der Präsident oder in Stellvertretung der Vizepräsident beruft Sitzungen nach Bedarf ein, mindes-

tens aber zweimal jährlich, unter Angabe der Traktanden. Sie werden von ihm oder seinem Stell-
vertreter geleitet. Der VS ist beschlussfähig, wenn das absolute Mehr oder mindestens drei Mit-

glieder anwesend sind. Eine Stimmrechtsvertretung ist nicht zulässig. Im Fall von Stimmengleich-
heit gilt die Stimme des Vorsitzenden. Zirkulationsbeschlüsse sind zulässig.  

Über die Beschlüsse wird ein Protokoll geführt, das innerhalb von 14 Tagen allen VS-Mitgliedern 
zugestellt wird. 

  

B.4 Zeichnungsberechtigung 
 Der Präsident zeichnet zu zweien mit einem anderen VS-Mitglied rechtsverbindlich für die Sektion. 

 
B.5 Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig; nur eine Entschädigung ihrer effektiven Spesen 

oder von Auslagen im Zusammenhang mit besonderen Leistungen ist erlaubt. 

 
B.6 Zum Zweck der gegenseitigen Information publizieren der Vorstand alljährlich die aktuelle Aufstel-

lung der Amtsinhaber, den Tätigkeitsbericht (Bericht des Präsidenten), die Rechnung über die ab-
gelaufene Geschäftsperiode sowie das Budget für das laufende Jahr. Diese Unterlagen müssen 

dem Dachverband in digitaler Form bis zum 31. März zur Verfügung gestellt werden.  
 

 

C Die Delegierten 
 Die Delegierten werden von der HV für eine Amtsdauer von einem Jahr  gemäss den Statuten des 

VFB Art.16 gewählt. Sie vertreten den Verein im Dachverband. Der VS kann sie, wenn er es für 

notwendig erachtet, zu einer Sitzung einladen. Eine Stimmrechtsvertretung ist zulässig. 
 

D Die Revisoren  
Die HV wählt zwei Revisoren für die Amtsdauer von einem Jahr, wobei mindestens Einer Mitglied 

der Sektion sein muss. Sie prüfen die Jahresrechnung und verfassen einen Bericht darüber zu-

handen der HV. 
 

 

E     Datenschutz 



  

  Es gelten die Bestimmungen in den Statuten des VFB. Art 28  
 

 

Schlussbestimmungen 
Wo in diesen Statuten über einen Gegenstand keine Regelung besteht, gilt sinngemäss diejenige 

des Dachverbandes. 
Die nach einer allfälligen Auflösung der Sektion verbleibenden Mittel sind an die Stiftung Furka-

Bergstrecke zu überweisen. 
Eine Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 

  Diese 4. Revision (Namensänderung) tritt in Kraft nach der Zustimmung durch die HV 2025. 
 

 
 

Winterthur, 08. März 2025 

  
Der Präsident:      Der Aktuar:   

Christoph Portmann                         Andi Brunner 
 


